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19. Oktober 2023 

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Rettungsdienstes (ThürRettG) 
- Drucksache 7/7780 - 
dazu 
Änderungsanträge der Parlamentarischen Gruppe der FDP 
- Vorlagen 7/5559, 7/5606, 7/5613 - 
Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Vorlage 7/5580 - 
Hier: Stellungnahme im Anhörungsverfahren  gem.  § 79 der GO des Thüringer 
Landtags 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat Stöffler, 
sehr geehrte Mitglieder des Innen- und Kommunalausschusses, 

anbei erhalten Sie die gemeinsame Stellungnahme der Landesverbände der Kran-
kenkassen und der Ersatzkassen in Thüringen zu den geplanten Änderungen im 
Thüringer Rettungsdienstgesetz. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) 

Anlage 
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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Rettungsdienstes (ThürRettG) 
Änderungsanträge zur Drucksache 7/7780 
hier: Stellungnahme im Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thürin-
ger Landtags 

Sehr geehrter Ministerialrat Stöffler,. 
sehr geehrte Mitglieder des Innen- und .Kommunalausschussee, 

nachfolgend erhalten Sie die gemeinsame Stellungnahme der Landesverbände der Kranken-
kassen 'und der Ersatzkassen in Thüringen zu den geplanten .Änderungen im Thüringer Ret-
tungsdienetgesetz. Die im Briefköpf benannten Kostenträger in Thüringen bedanken sich für 
die Möglichkeit der erneuten. Stellungnahme und haben sich entschlossen, diese bewährte 
Form der Anhörung bei Gesetzesvol'haben der Landesregierung zu nutzen. in Fragen des 
Rettungsdienste sind die Krankenkassen gehalten, gemeinsam und einheitlich zu agieren. 
Somit können Sie bei der Bewertung der Stellungnahme der Kostenträger auf dieses Papier 
zurückgreifen. 

Die Stellungnahme istthematischengeordnet und nimmt Bezug auf die übermittelten Ände-
rungsanträge.. Darüber hinaus verweisen wir auf die Stellungnahme der Kostenträger vom 
12. J.uni 2023. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit Wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachfor-
men männliChi  weiblich und divers verZichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Zentrale Leitstellen 

Der Änderungsantrag • der Parlamentarischen Gruppe der FDP vom 6. September .2023 sieht 
eine.  Ergänzung des § 14 Abs. 2 ThürRettG für  dip  Einrichtung einer Schnittstelle für eine auf 
einer digitalen Anwendung berühenden.  Ersthelferalarmierüng für mobile. Endgeräte vor. 
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Der Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vOm 
11.. September 2023 befugt die Aufgebenträgerde..bodengebundenen Rettungsdienstes zur 
Erprobung' einer äolöhen .Schninstelle.. Eine Verpflichtung ist nicht vorgesehen, 

Den Begründungen beider Änderungsanträge können die Ko.stenträgergrun.dsätzlich folgen': 
Mit einer verpflichtenden. Vorbereitung .einer entsprechenden Schnittstelle wären die im Rah-
men der laufenden Strukturreform und Neuausstattung der Regionalleitstellen entsprechen-
den Voraussetzungen flächendeckend geschaffen, .dennoch ist ein 'Verfahren zur Ersthel-
.feralarmierung in Thüringen Weder erprobt noch evaluiert. 

Die Bedenken zum Datenschutz teilen die Kostenträger. 

Gleichwohl sollte bei einer Aufnahme ins Landesgesetz klargestellt werden, dass und wo 
sich die Ersthelferalarmierung von den rettungsdienstlichen Aufgaben abgrenzt.  Dip  Ersthel-
feralarmierung kann Unseres Erachtens keine — regelhafte— Ergänzung des Rettungsdiens-
tes in seinen Aufgaben sein und kann diesen nicht substituieren. 

Die regionale Beteiligung Von freiwilligen Ersthelfern wird in den Landkreisen und Städten 
unterschiedlich sein. Der Umfang und die Versorgung des Rettungsdienstes müssen vom 
Einsatz freiwilliger Ersthelfer unabhängig bleiben. Das Instrument der Ersthelferalarmierung 
gehört nicht zu den Pflichten des Rettungsdienstes. 

Telenotärzte 

Die Funktion eines Telenotarztes-  ist aus Sicht der Kostenträger keine eigenständige Leis-
tung des ThürRettG sondern eine Ergänzung der notärztlichen Versorgung im boden- und 
luftgebundenen Rettungsdienst, Als Ergänzung der notärztlichen Sicherstellung soll die Auf-
gabenträgerschaft für die telenotärztliche Versorgung, so wie es der Gesetzentwurf der Frak-
tionen DIE LINKE, der SPD und BONDNIS90/DIE GRÜNEN/Drucksache 7/7780 als auch der 
Gesetzentwurf der Parlamentarischen Gruppe der FDP/Drucksache 7/7394 vorsehen, folge-
richtig der Kassenärztlidnen Vereinigung Thüringen (KVT) obliegen. 

Aus unserer Sicht ist eine Konzeption für den Telenotarzt-Einsatz, sowie die Festlegung von 
Qualifikationsanforderungen und Aufgaben an den Telenotarzt erforderlich. Dies gilt auch für 
eine landesweite personelle Bedarfsplanung. 

Daher begrüßen die Kostenträger die Konkretisierung hinsichtlich der Definition zum Status 
der Telenotärzte sowie zum Umfang einer ergänzenden Integration in die bestehenden ret-
tungsdienstlichen Strukturen, wie sie im Änderungsantrag der Parlamentarischen Gruppe der 
FDP vom 14. September 2023 zu den §§ 3 und (neu) 7a ThürRettG vorgesehen sind. 

In diesem Zusammenhang möchten wir erneut hervorheben, dass die personelle Anzahl der 
Telenotärzte und die sächliche Ausstattung zu klären sind, 

Die Vertreter der Kostenträger empfehlen dafür, dass der Landesbeirat Rettungswesen (als 
landesweit einziges paritätisch besetztes Gremium) entsprechende Empfehlungen für die te-
lenotärztliche Versorgung für den Freistaat Thüringen abgibt. Die vom Landesbeirat empfoh-
lene Vorhaltung ist im Lanclesrettungsdienstplan zu integrieren. 

Somit wird eine Ergänzung von § 10 Abs. 2 ThCirRettG notwendig. 

Kosten für Qualifizierung des nichtärztlichen Rettungspersonals 

Der Änderungsantrag der Parlamentarischen Gruppe der FDP vom 15. September 2023 zum 
§ 18Abs. 3 ThürRettG sieht die Kostenübernahme der Führerscheinerweiterung auf eine 
Fahrerlaubnis für Lastkraftwagen (Cl) für Notfallsanitäter durch die Kostenträger vor. 
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Die Begründung bezieht sich auf die „konstante Sicherstellung der .Einsatzbereitschaft aller 
Rettungsmittel". 

Die Kostenträger finanzieren aktuell U. a. die personelle Besetzung der vorgehaltenen Ret-
tungsmittel. Das bedeutet, dass die tariflichen Personalkosten, soWie die Fort- und Weiterbil-
dungskosten des nichtärztlichen Rettungsdienstpersonals übernoMmen werden. Damit sind 
die Durchführenden im Rettungsdienst in der Lage die personelle Vorhaltung vollumfänglich, 
im -gesetzlichen Umfang, sicherzustellen. Das in der rettungsdienstlichen Versorgung einge-
setzte Personal unterscheidet sich durch seine Anforderungen und .Qualifikationen, So -sind 
die Notfallsanitäter Transportfahrende der Rettungstransportw.agen .und Fa.hrencle der Not--
arztfahrzeuge. Die.-Rettungssanitäter.sind im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer 
Fahrerlaubnis für Lastkraftwagen (Cl) Fahrende der Rettungstransportwagen und Kranken-
transportwagen,. 

Aufgrund dieser Unterscheidung .der notwendigen Anforderungen an das Personal im Ret-
tungsdienst, werden , die Kosten der Führerscheinerweiterung auf eine Fahrerlaubnis für .Last-
kräftwagen (Cl) für Rettungssanitäter im Rahmen der Qualifikation (Ausbildung) zum Ret-
tungssanitäter von den Kostenträgerri übernommen. Das entspricht dem Erforderlichen, 

Über diese Finanzierung hinaus gehört die Führerscheinerweiterung für Lastkraftwagen (Cl) 
für Notfällsanitäter nicht zu den von den Kostenträgern zu tragenden Kosten. 

Der Rettungsdienst ist keine Gesundheitsleistung des Sozialgesetzbuches„ jedoch eine 
Transportleistung im Rahmen: der Daseinsvorsorge und zur GefahrenabWehr und somit 
grundsätzlich Länderaufgabe. Leistungen des Rettungsdienstes werden in. Thüringen Ober 
Benutzungsentgelte finanziert. Allem voran steht die. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
(§ 1 ThürRettG). 

Die Ausbildung vOn nichtärztlichern Rettungsdienstpersonal dient dazu, dass den Durchfüh-
renden geeignetes Personal zur Verfügung steht. Das heißt, die Rettungssanitäter, als Fah-
rende .der Rettlingstransp.ortw.agen •bzw. Krankenkraftwagen,  Musson  dieFührersCheinerwei-
terung für Lastkraftwagen im Rahmen ihrer Ausbildung erwerben, um im Rettungsdienst „ge-
eignet".eingesetzt zu Werden. Für diese Personalgruppe fließen die Kosten der Führer-
scheinerweiterung in die Benutzungsentgelte ein. Fraglich  ware  in diesem Zusammenhang, 
ob Ausbildungskosten für Notfallsanitäter oder Qualifizierungskosten für Rettungssanitäter, 
die nach ihrer Ausbildung dem Rettungsdienst in Thüringen nicht zur Verfügung stehen (z. B. 
wegen Umzugs, eines begonnenen Medizinstudiums usw..). überhaupt noch Kosten. des Ret-
tungsdienstes Sind. Dies haben die Köstenträger jedoch nie vakant gestellt. 

Immer dann, wenn. die Mittel der SozialversicherungäSysteme verwendet Werden, ist auf 
Wirtschaftlichkeit in der Gesetzgebung zu achten. Die Aufwendungen für das rettungsdienst-
Idle Personal der rettungsdienstlichen Vorhaltung werden bereits jetzt imvorgegebenen 
Umfang, insbesondere durch -die Kostenträger, sichergestellt. Die Führerscheinerweiterung 
für Lastkraftwagen wird für die Fahrer des RettungstranspörtwagenS bzw.. KrankenkraftWa-
gens Ober die Benutzungsentgelte finanziert. 

Sofern der Wunsch nach — Ober das notwendige Maß -hinausgehender —.Absicherung be-
steht, dann ist dies nicht. im Rahmen der Benutzungsentgelte durch die Kostenträger zu fi-
nanzieren, Sondern im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die. Träger Oder die Durchführen-
den. selbst 



§ 34 ThürRettG - Übergangsbestimmung 

Dazu haben die Kostenträger keine Anmerkungen. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

Geschäftsführer Gesundheitspartner 

4 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


